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und die amtsangehörigen Gemeinden FICHTWALD, HOHENBUCKO,  
KREMITZAUE, LEBUSA und die STADT SCHLIEBEN

In der jetzt dunklen Jahreszeit ist es interessant sich zu erin-
nern, welche Lichtquellen es vor der modernen und abgasfrei-
en elektrischen Beleuchtung gab. Ein gelegentlich benutzter 
Kienspan gab helles Licht, was aber nicht lange reichte. Von 
Nachteil waren darüber hinaus die Rußentwicklung und die 
Feuergefahr. Eine weitere Stufe der Entwicklung bildeten die 
länger brennenden Fackeln. Darüber hinaus gab es bereits seit 
vorchristlicher Zeit primitive mit Tierfetten oder Pflanzenölen 
betriebene Lampen, deren Lichtausbeute jedoch sehr gering 
war. Später folgten (Bienen-)Wachskerzen und für die Öllam-
pen das aus dem Körperfett von Walen und Robben produ-
zierte Tranöl. Beides war jedoch sehr teuer und für die meisten 
unerschwinglich.
Einen großen Fortschritt brachte die Petroleumlampe, die 1853 
vom polnischen Chemiker und Apotheker Ignacy Łukasiewicz 
in Lemberg (jetzt Lwiw) erfunden wurde, das damals zu Ös-
terreich-Ungarn gehörte. Durch fraktionierte Destillation des 
in der Umgebung von Lemberg in Sickergruben gewonnenen 
Erdöls gelang es Ignacy Łukasiewicz und seinem Kollegen Jan 
Zeh klares, dünnflüssiges Petroleum herzustellen. Angepasst 
an diese neue Substanz hat er dann zusammen mit einem 
Blechschmied Prototypen der ersten Petroleumlampen entwi-
ckelt. Eine erste erfolgreiche Anwendung fand seine Lampe bei 
einer nächtlichen Operation im Krankenhaus. Bereits ein Jahr 
später dienten Petroleumlampen zur Straßenbeleuchtung im 
galizischen Gorlice.
Über Wien erfolgte eine 
schnelle Verbreitung der neu-
en Beleuchtungstechnik in 
ganz Europa, denn gegen-
über Kerzen war das Licht der 
Petroleumlampen wesentlich 
heller, der Brennstoff deutlich 
billiger und die Betriebsdauer 
viel länger. Nach mehreren 
Verbesserungen der Bren-
nerkonstruktion setzte in den 
technisch führenden Ländern 
eine Massenproduktion die-
ser Lampen ein. Die Abbil-
dung zeigt eine typische noch 
im und nach dem letzten 
Krieg als Tisch- oder Wand-
lichtquelle genutzte Petrole-
umlampe mit einer Höhe von 
37 cm.

Infolge seiner Dünnflüssigkeit steigt der Brennstoff aus dem 
gläsernen Tank weit in dem aus Baumwollfasern bestehenden 
Docht auf und geht an dessen oberen Ende im Brenner in den 
gasförmigen Zustand über. Dieses Gas kann dann angezündet 
werden. Bei optimaler Einstellung gibt es keinen Abbrand des 
Dochtes. Zur Wahl der gewünschten Flammenhöhe und um 
eventuellen Abbrand zu ersetzen, ist der Docht durch einen 
Zahnradantrieb im Brenner höhenverstellbar. Zur Erzielung 
maximaler Helligkeit wird der Docht im Brenner als Kreisring 
nach oben geführt, damit Sauerstoff nicht nur vom Rand, son-
dern auch vom Zentrum Zutritt hat. Bei der gezeigten Lampe 
hat der Dochtring einen Durchmesser von 10 mm. Die meist 
aus Messing gefertigten Brenner wurden u.a. in großer Zahl 
von der Firma HASAG in Leipzig produziert.
Der bereits etwa 1810 für Öllampen erfundene Glaszylinder 
dient dem Schutz der Flamme gegen Zugluft. Der Kamin-Effekt 
des langen Zylinders erzeugt darüber hinaus einen kräftigen 
Luftzug von unten nach oben, womit mehr frische Luft der 
Flamme zugeführt wird. Eine Verengung des Glases im Brenn-
bereich bewirkt eine lokal höhere Luftgeschwindigkeit, was zu 
einer länglichen, heller brennenden Flamme führt, die nicht rußt. 
Bei Wahl einer optimalen Flammenhöhe erfolgt eine vollständi-
ge Verbrennung des Petroleums. In diesem Fall sowie bei der 
Verwendung von hochreinem Petroleum wird der Umgebungs-
luft zwar ebenfalls Sauerstoff entzogen, aber es entstehen als 
Verbrennungsprodukte nur Kohlendioxid und Wasserdampf, 
die auch von uns bei der At-
mung abgegeben werden. Die 
Abluft brennender Kerzen ist 
demgegenüber wesentlich 
gesundheitsschädlicher we-
gen der dort stattfindenden 
unsauberen Verbrennung, die 
zur Emission von flüchtigen 
organischen Verbindungen 
und von Feinstaub führt.
Petroleumlampen für den 
Wohnbereich wurden vor und 
nach 1900 in außerordentlich 
vielen verschiedenen Formen 
und Ausführungen als Tisch-
lampen, Stehlampen, Wand-
lampen und auch Hängelam-
pen hergestellt. Die Abbildung 
zeigt eine 46 cm hohe leis-
tungsfähige Tischlampe. …

Die Bedeutung der vor 170 Jahren erfundenen Petroleumlampe für das gesellschaftliche Leben

Klassische Petroleumlampe 
mit Glaszylinder und Reflektor, 
Fundus Historisches Feld

Leistungsfähige Petroleum-
Tischlampe von W. Enigk, 
Kolochau
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… Der Milchglasschirm wird hierbei von einem von Stäben ge-
stützten Schirmreif getragen. Das Einbringen von Petroleum 
in den Ölbehälter ist nach Abnahme des Brenners möglich. 
Eine Füllung reicht dabei üblicherweise für einen Betrieb von 
20 Stunden, was die Brenndauer von Kerzen wesentlich über-
steigt.
Während sich heute kaum noch jemand an die damals außer-
ordentlich wichtige Innenraumbeleuchtung mit Petroleumlam-
pen erinnert, sind die Allwetter- bzw. Sturmlaternen, wie in der 
Abbildung zu sehen, noch recht bekannt. Sie dienten zur Be-
leuchtung bei Arbeiten im Außenbereich und in Ställen, wo die 
elektrische Beleuchtung erst viel später Einzug hielt. Zum An-
zünden und zum Löschen der Lampe kann der Glaskörper mit 
einer Hebelvorrichtung angehoben werden. Mit einem Zahn-
rad ist auch hier die Größe der Flamme verstellbar. Gleicharti-
ge Lampen, jedoch wesentlich kleiner als die gezeigte, dienten 
u.a. als Lichtquelle für unterwegs. In unterschiedlichen Aus-
führungen hergestellte windsichere Petroleumlampen fanden 
vielfältige Anwendung bei der Bahn, bei der Post, auf Schiffen 
und im Bauwesen.

Die Erfindung der Petrole-
umlampe gab den Anstoß 
für den Beginn der Erdölför-
derung, bei der Österreich 
um 1900 weltweit noch an 
dritter Stelle hinter den USA 
und Russland lag. Das neue 
Licht unterstützte nicht nur 
ganz wesentlich die industri-
elle Entwicklung, sondern sie 
ermöglichte auch Fortschritte 
bei der Arbeit in Kleinbetrie-
ben und im Bildungswesen. 
Ab etwa 1850 bestand auf 
Grund neuer Gesetzgebung 
in den Ländern Mitteleuropas 
die Möglichkeit der Bildung 
von Vereinen, solange diese 
sich nicht aufrührerischen po-
litischen Themen widmeten. 
Es kam daher in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
den Städten und auf dem Land vermehrt zur Gründung von 
u.a. Lesevereinen, Heimatvereinen, Musiziergruppen, Ge-
sangsvereinen, Theatervereinen, landwirtschaftlichen Verei-
nen, Turnvereinen und Landwehrvereinen. Für sie alle war die 
Verfügbarkeit des neuen, hellen und preisgünstigen Lichts der 
Petroleumlampen von großer Bedeutung. Besonders wichtig 
war das auf dem Lande, wo vom Frühjahr bis Herbst die Arbei-
ten in der Landwirtschaft nur wenig Zeit ließen, und daher die 
Hauptaktivitäten der Vereine in den dunklen Wintermonaten 
stattfanden.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass es damals kein Kino, 
kein Radio, kein Fernsehen und keine der inzwischen verbrei-
teten Handys und Computer gab. Die Mitwirkung in Vereinen 
ermöglichte gesellschaftliches Leben über den sonntäglichen 
Kirchenbesuch und der Teilnahme an jährlichen lokalen Fes-
ten, wie z.B. den Moienmarkt, hinaus.
In Schlieben, wie an vielen anderen Orten, lernten Mitglieder 
des Theatervereins die Texte damals beliebter Theaterstücke 
auswendig und brachten sie auf den Bühnen der Gastwirt-
schaften in geeigneter Kostümierung und mit entsprechen-
den Requisiten selbst zur Aufführung. Nach den Darbietungen 
folgte meist ein Ball, ein Tanz oder ein sogenanntes Tanzkränz-
chen. Für den Schliebener Theaterverein, der in den 1870-er 
Jahren über hundert Mitglieder hatte, von denen bis zu 12 Per-
sonen den Vorstand bildeten, gab es ein Statut mit 23 Paragra-
phen. Für Generalversammlungen, in denen jeweils ein neuer 

Vorstand gewählt wurde, musste von der lokalen Polizeibehör-
de eine Genehmigung mit Stempel eingeholt werden, die dann 
z.B. bis zum nächsten Morgen 1 Uhr galt.

Die Abbildung zeigt einen 
alten Ordner des Vereins 
mit den gesammelten hand-
schriftlichen Dokumenten. In 
den Wintermonaten gab es 
jeweils 4 bis 8 Aufführungen, 
wobei die Einladungen mit 
den Programmen auf Zetteln 
an die Bevölkerung verteilt 
wurden. Die Übernahme von 
Theaterstücken und Ope-
retten, die gerade in Berlin 
und anderen großen Städten 
modern waren, garantierte 
große Besucherzahlen und 
begeisterte Aufnahme. Das 
dem Schliebener Stadt- und 
Landboten entnommene hier 
wiedergegebene Inserat von 
Ende Dezember 1922 weist 
mit dem Freischütz auf eine 
anspruchsvolle Aufführung hin.

Freischütz-Inserat im Stadt- und Landboten vom 23.12.1922

Auf der folgenden Abbildung sind neun Mitglieder des Schlie-
bener Theatervereins Ende der 1920er Jahre in den für ihren 
Auftritt notwendigen Kostümierungen zu sehen. Die Fotografie 
ist auf der Anhöhe gegenüber dem Böttcherschen Saale, dem 
späteren Lindenhof, aufgenommen worden. Da die Bäume 
ohne Blätter sind, erfolgte die Aufnahme offensichtlich im Win-
ter vor oder nach einer Aufführung. Die zweite Person von links 
ist der Leineweber und Landwirt Otto Kunze aus der Langen 
Straße, die dritte seine Schwester Frieda und die vierte der 
bekannte Schuhmacher Karl Gerloff. Ältere Mitbürger erinnern 
sich beim Blick auf die historische Fotografie sicher noch an 
den einen oder anderen Mitspieler. Ein ähnliches Bild an der 
gleichen Stelle aufgenommen mit 35 aktiven Schauspielern ist 
in dem Buch von Hans-Dieter Lehmann „Die Geschichte des 
Schliebener Landes“ enthalten. In seinem Buch „Was Groß-
vater einst in der Zeitung las, Band III“ sind, vermutlich vor 
dem Schützenhaus, 44 Schliebener Theatervereins-Mitglieder 
zu sehen.

Allwetter-Petroleumlampe, 
Höhe ohne Bügel 30 cm, Fun-
dus Drandorfhof

Akten des Gesellschafts-The-
atervereins
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Wir begrüßen unsere junge Mitbürgerin  
 im Amt Schlieben

Schliebener Schauspieler zwischen Martinstraße und Dr.-Wagner-Weg

Schliebener Land

Auch nach 1945 hat es noch mehrere gern besuchte Auf-
führungen von Lustspielen bzw. Volksstücken gegeben. Der 
Förster Werner Zimmermann berichtet über eine Aufführung 
mit dem Titel „Krach um Jolanthe“ von August Hinrichs, die er 
als Schuljunge selbst erlebt hat. Dabei erinnert er sich an den 
Darsteller Schuhmachermeister Karl Gerloff aus der Linden-
straße, als dieser auf einer Bank sitzend sang: „Mädel ruck, 
ruck, ruck, an meine grüne Seite“. Am anderen Ende der Bank 
saß die hübsche Tochter des Schneidermeisters Lorenz aus 
der Luckauer Straße, und vermutlich einen Bauern spielte der 

Landwirt Walter Groschke aus der Lindenstraße. Es war ech-
tes Volkstheater.
Trotz der gegenwärtig vielfältigen Ablenkungen durch Radio, 
Fernsehen und soziale Kommunikationsdienste sollte eigene 
aktive ehrenamtliche Mitarbeit in Vereinen nicht verkümmern. 
Denn es gilt: „Was wir heute nicht pflegen, werden wir morgen 
nicht mehr besitzen“.

P. Müller

Marie Lange aus Schlieben, geb. am 30.11.2023
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Veranstaltungen im Schliebener Land

Januar 2024
Sonntag, 21.01.2024 Kolochau | Kinderfasching

Der Kolochauer Faschingsverein lädt ein.
Magic Harvey sorgt für Unterhaltung
Zeitraum: 15:00 – 17:00 Uhr (Einlass: 14:30 Uhr)
Ort: Gaststätte „Zur Stadt Herzberg“ in Kolochau bei Familie Troitzsch
Eintritt: 2,00 Euro p. P.

Donnerstag, 25.01.2024 Schlieben | Seniorenakademie
„Gesprächsrunde mit dem Amtsdirektor“
Herr Polz informiert und steht Ihnen für Fragen und Probleme zur Verfügung.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Anmeldung: 035361 81699
Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Schafstall im Drandorfhof

Samstag, 27.01.2024 Schlieben | Tag der offenen Tür der Grund- und Oberschule mit Hort
Schulrallye | Ehemaligen Treff | Kaffee & Kuchen
Zeitraum: 13:00 – 16:00 Uhr
Stechau | Kinder-Zempern
Beginn: 10:00 Uhr
Ort: Start am Gerätehaus

Februar 2024
Samstag, 10.02.2024 Oelsig | Erwachsenen-Zempern

Beginn: 10:30 Uhr
Ort: Start am Freizeitzentrum
Stechau | Erwachsenen-Zempern
Beginn: 10:00 Uhr
Ort: Start am Gerätehaus

Samstag, 17.02.2024 Oelsig | Kinder-Zempern

Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter www.amt-schlieben.de/tourismus/kultur/termine

Seniorenakademie im Schliebener Land startet ins neue Jahr
2024 – das neue Jahr, für das der Seniorenbeirat des Amtes 
Schlieben vor allem viel Gesundheit und Wohlergehen wünscht, 
ist bereits über zwei Wochen alt. So ein Jahreswechsel mit fes-
ten Vorsätzen wird meistens von der unausweichlichen Frage 
„Was wird das neue Jahr bringen?“ begleitet.
Eine Veranstaltung mit Wahrsagern, Glaskugeln und Tarotkarten 
ist bisher nicht geplant, aber der Seniorenbeirat freut sich, mit 
dem Amtsdirektor Andreas Polz wieder die erste Jahresveran-
staltung gemeinsam durchführen zu können. 

Am Donnerstag, dem 25.01.2024, um 14:00 Uhr lädt die Seni-
orenakademie zur traditionellen Gesprächsrunde mit dem Amts-
direktor ein. Andreas Polz informiert über Vorhaben und Pläne in 
2024 und kommt gerne mit allen Interessierten vor Ort ins Ge-
spräch, um Ideen, Vorschläge und Wünsche zur Verbesserung 
der Lebensqualität sowie Mängel und Missstände zu erfahren.

Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Anmel-
dung unter 035361 81699 erwünscht.

Urlaub, Freizeit und Lotto in der DDR
Freunde treffen, Kinobesuch, 
Schmökern auf der Couch - der 
schönste Teil des Tages war da-
mals wie heute die Freizeit nach 
getaner Arbeit. Jedoch war zur 
DDR-Zeit eine „sinnvolle Frei-
zeitgestaltung“, wie Theater- 
und Museumsbesuche mit der 
Brigade, ertragreiche Gärtnerei 
oder erfolgreiche Kleintierzüch-
tung, gern gesehen.
Mit guten Kontakten und ge-
werkschaftlicher Organisati-
on konnten wie in der Freizeit 
auch Reisen abenteuerlicher 
und kreativer gestaltet werden. 
Beliebte Urlaubsziele waren die 
Ostsee, die Sächsische Schweiz oder der Harz in staatlichen Fe-
rienheimen, über dessen Nutzung jedoch die Ferienkommissio-
nen der Betriebe entschieden. 
Auslandsreisen waren im Wesentlichen nur in das befreundete 
sozialistische Ausland erlaubt. Mehr Möglichkeiten zur indivi-
duellen Urlaubsgestaltung bot der Camping-Urlaub, wodurch 

dieser in der DDR sehr beliebt 
wurde.
Wurde in der Freizeit oder im 
Urlaub der Fernseher ange-
schaltet war die 20-minütige 
Show „Tele-Lotto“ immer am 
Sonntag um 19 Uhr, zwischen 
Sandmännchen und der Nach-
richtensendung „Aktuelle Ka-
mera“, die Unterhaltung Num-
mer Eins. 
Nach einigen Vorgängersyste-
men gab es seit 1972 das Tele-
Lotto-Spiel 5 aus 35, bei dem für 
fünf Richtige meist Gewinne zwi-
schen 10 000 und 20 000 Mark 
ausgeschüttet wurden.

Original Tele-Lotto-Spielscheine und verschiedenste Reisedoku-
mente werden derzeit im Schliebener Drandorfhof ausgestellt und 
laden zum Stöbern und Erinnern ein. Die 14. kleine Ausstellung 
im Rahmen der Ausstellungsreihe „40 Jahre DDR – 40 Themen“ 
kann kostenfrei im Foyer der Tourist-Information während der Öff-
nungszeiten besucht werden.
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Seniorenweihnachtsfeier im Amt Schlieben
Am 05.12.2023 war es wieder so weit, 89 Seniorinnen- und Seni-
oren aus dem Amt Schlieben versammelten sich wie jedes Jahr 
zur Weihnachtsfeier im Schafstall des Drandorfhofes in Schlie-
ben. Ein schön geschmückter Christbaum, Weihnachtssterne, 
Gestecke, funkelnde Kugeln sowie eine festlich eingedeckte 
Kaffeetafel mit Stollen, Gebäck und kleinen Geschenken für die 
Senioren sorgten für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Der 
Amtsdirektor (Herr A. Polz), der Vorsitzende des Seniorenvor-
standes (Dr. J. Wolf) und die Bürgermeisterin der Stadt Schlie-
ben (Frau Schülzchen) begrüßten alle Anwesenden und luden zu 
einem besinnlichen Nachmittag ein.
Die Vorschulkinder der Kita „Fröhliche Kellergeister“ stimmten 
die Anwesenden mit einem kleinen Programm auf die Weih-
nachtszeit ein. Mit großem Beifall und einem Dankeschön, in 
Form von Süßigkeiten und einem Gemeinschaftsspiel für die 
Kita, wurden die Kinder durch Dr. Wolf verabschiedet. Im An-
schluss begeisterte das Gesangsduo „Thomasius“ mit einem 
Weihnachtskonzert das Publikum.
Traditionelle deutsche Weihnacht wurde gepflegt und die mo-
derne Zeit mit ihrer Hektik und den gesteigerten Wunschvor-
stellungen wurden aufs Korn genommen. Altbekannte und neue 
Weihnachtslieder stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Fröhlich-
keit und Besinnlichkeit folgten oft hintereinander und hinterlie-
ßen einen tiefen Eindruck. Gedichte und Geschichten lockerten 
das Programm gleichzeitig auf.

Auf diesem Wege möchten sich die Senioren ganz herzlich bei 
den Künstlern sowie den Mitarbeiterinnen des Drandorfhofes, 
die mit viel Herzlichkeit die Kaffeetafel vorbereiteten und zum 
Gelingen der Weihnachtsfeier beitrugen, bedanken.

Dr. Jürgen Wolf
Vorsitzender des Seniorenbeirates

Stadt Schlieben

Nachruf
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unsere langjährige Kollegin

Frau Marie-Luise Klima

im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Die Verstorbene war viele Jahre als Lehrerin an der Schule der Stadt Schlieben beschäftigt. 
Diese Tätigkeit erfüllte sie mit großem Engagement und hohem Pflichtbewusstsein.

Durch ihr freundliches Wesen, ihre Umsicht und stete Hilfsbereitschaft hat sie sich die Wertschätzung im Kollegium 
und in der Schülerschaft erworben.

Wir werden Frau Klima ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen.

Schülzchen Polz Haase
Bürgermeisterin Amtsdirektor Schulleiter
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Gemeinde Fichtwald

Aus der Kindertagesstätte Naundorf

Liebe Grüße aus dem Wichtelstübchen 
Naundorf

Einfach mal Danke sagen

Ein herzlicher Dank geht an unsere Eltern und Großeltern für 
die großzügigen Sommerfestspenden, den fleißigen Altpapier-
sammlern sowie an alle Naundorfer für die zahlreichen Geldge-
schenke und Schlemmereien anlässlich unserer Zempertour. Ihr 
zusammen habt es ermöglicht, dass wir tolle Geschenke, wie 
zum Beispiel eine Kinderküche, eine neue Spielraupe, einen 
Tierhocker, einen Erkundungsspiegel für die Kinder kaufen und 
einige schöne Ausflüge unternehmen konnten.

Das Jahr 2023 ist nun vorbei
Fasching, Ostern, Sommerfest, Weihnachten und so mancher-
lei.
Es gibt keine Zeit auszuruhn
in unserer Kita gibt es viel zu tun.
Diese Highlights kommen demnächst auf uns zu:
Zempern am 19.01.2024, das Zahnputzprojekt
sowie Fasching.... so geht´s bei uns weiter im Nu.
Wir freuen uns 2024 auf ein aufregendes Jahr ...
mit vielen Ereignissen, Unternehmungen und Spaß ..., ist doch 
klar!

Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2024!

Die Kinder und Erzieher vom Wichtelstübchen

Einladung zum Tag der offenen Tür

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 21. Februar 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Montag, der 12. Februar 2024
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Aus der Grundschule Hohenbucko

Weihnachtszeit in der Grundschule Hohenbucko
Seit Anfang Dezember konnte man beim Besuch unserer Schu-
le weihnachtlichen Klängen hinter den Türen der Klassen lau-
schen. Es wurde fleißig geprobt! Zum „Lichterfest“ an und in 
der Kirche sangen wir Schülerinnen und Schüler unter Leitung 
von Herrn Kottke wunderschöne Lieder und stimmten alle Be-
sucher so richtig auf Weihnachten ein. Der nächste Auftritt un-
ter Leitung von Frau Schulze fand unter dem Motto „Rendez-
vous im Weihnachtswald Waidmannsruh“ statt. Dort spielten 
und tanzten wir zu ganz bekannten Märchen. Wir haben wohl 
eindrücklich bewiesen, dass wir die Märchen gut kennen und 
lieben! Zum Höhepunkt, dem „Weihnachtsmarkt in der Schu-
le“, zeigten alle Klassen nochmals, wie sehr sie weihnachtliche 
Stimmung verbreiten können. Alle sangen, bastelten, verkauften 
Leckereien und kleine selbst hergestellte Geschenke. Mit diesen 
vielen Attraktionen und dem Besuch des Weihnachtsmannes 
erlebten wir wieder eine stimmungsvolle Weihnachtszeit an der 
Grundschule Hohenbucko.
Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, alles Gute 
im neuen Jahr!

Die Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Grundschule Hohen-
bucko

Fußballzauber vor Weihnachten

Ein zauberhafter Wandertag führte die aufgeregten Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule Hohenbucko vor Weihnachten ins 
Unionstadion nach Berlin. Die Kinder tauchten in die faszinieren-
de Welt des Fußballs ein, als sie ein packendes U19 Spiel live 
erleben durften. Die Ränge bebten vor Begeisterung, weil die 
Kinder leidenschaftlich für ihre Helden auf dem Feld jubelten. 
Dieser Tag war nicht nur eine Reise ins Herz der Fußballfans, 
sondern schuf auch bleibende Erinnerungen bei allen Kindern. 
Union Berlin verdient einen herzlichen Dank für diese unvergess-
liche vorweihnachtliche Geste.

Die Grundschule Hohenbucko

Aus der Kindertagesstätte Hohenbucko

Da ist es, das neue Jahr 2024
Nach der weihnachtlichen Auszeit, die uns allen gut tat, starten 
wir voller Ideen in eine neue Zeit.
Wir haben wieder viel vor in diesem Jahr. Nachdem wir im letz-
ten Jahr unseren Sanitäranbau einweihten, unsere Gruppenräu-
me in der Kita Schallschutzdecken und eine neue Beleuchtung 
bekamen, neue Möbel einzogen, liegt unser Fokus in diesem 
Jahr auf den Außenbereich. Wir sind von klein bis groß gern an 
der frischen Luft und bewegen uns. Daher erweitern sich unsere 
Spielmöglichkeiten.
Vom letzten Zampergeld kauften wir eine neue Schaukel. Außer-
dem wird unser Trampolin ausgetauscht, eine Hütte für die Be-
wegungsbaustelle errichtet und unser Kreativpavillon erneuert.
Es gibt viel zu tun, gehen wir es an. Doch zuvor zeigen wir euch 
gern, was bisher geschah. Daher kommt zu uns am Tag der of-
fenen Tür in die Kita Rappelkiste nach Hohenbucko.

Tag der offenen Tür in der Kita/ 
dem Hort Hohenbucko

Am 31.01.2024
von 15.00 bis 18.00 Uhr sind alle

Interessierten eingeladen, durch unsere
Rappelkiste zu wandeln und bei

kulinarischen Köstlichkeiten hinter die
Kulissen zu schauen.

Kontakt: kita.hohenbucko@amt-schlieben.de
Telefon: 035364 72066

Weihnachtswanderung so ganz anders

Auch wenn es Frau Holle in diesem Jahr nicht so gut meinte, 
wanderten unsere Hortkinder tapfer durch den nicht verschnei-
ten Winterwald. Ziel war die Waldschule Waidmannsruh, die 
inzwischen (dank Herrn Lutzens und seinem Kollegenteam) zu 
einem festen Ausflugspunkt in unserem Jahresverlauf geworden 
ist.
Bestimmt haben uns auf unserer Route die einen oder anderen 
Tieraugen, fachmännisch Lichter, beobachtet. Pudelnass, aber 
glücklich trafen wir in der Waldschule ein und wurden vom Stol-
lenduft aus dem Backsteinofen empfangen. Ein heißer Punsch 
erwärmte schnell die müden Glieder und am muckeligen Kamin-
feuer konnten wir dann den vielen Tieren so richtig tief in die 
Augen schauen, dann nur nicht mehr in die Echten.
Richtig toll war das gemeinsame Genießen am Lagerfeuer mit 
allen Eltern und Kindern. Und dann wurde es auch irgendwie 
heimelig und besinnlich.

Gemeinde Hohenbucko



Schlieben Nr. 1/2024- 8 -

light, sondern auch eine magische Reise für die Kinder, die von 
der Unterstützung der Eltern und der zauberhaften Dekoration 
des Weihnachtsmanns geprägt war. Wir bedanken uns für die 
Mithilfe zur erfolgreichen Umsetzung an diesem Tag. Zusätzlich 
freuen sich die Kinder der Kita „Kinderland am Park“ bereits auf 
ein weiteres Highlight: Ab dem 31. Januar steht das traditionelle 
Zampern auf dem Programm. Mit Vorfreude blicken sie auf die-
ses winterliche Brauchtum, bei dem sie gemeinsam durch die 
Nachbarschaft ziehen und mit kreativen Kostümen und fröhli-
chen Liedern die winterliche Stimmung verbreiten.
Viele Grüße aus der Kita „Kinderland am Park“ und ein gesundes 
neues Jahr 2024

Zu Gast bei den Senioren
Am 12.12.2023 besuchten wir die Seniorenweihnachtsfeier des 
Dorfes Lebusa. In den Wochen zuvor hatten wir bereits ein klei-
nes Programm mit Gesangs- und Tanzdarbietungen einstudiert. 
Gut vorbereitet machten wir uns gegen 15 Uhr auf den Weg und 
wurden herzlich empfangen. Voller Interesse und Begeisterung 
lauschten, aber auch beklatschten uns die Zuschauer. Zu den 
Klängen der Weihnachtsbäckerei konnte so manch einer mitsin-
gen und in Kindheitserinnerungen schwelgen.
Als die Töne des Lieblingsliedes der Kinder „Mambo Jambo“ 
erklangen, begannen alle Kinder zu tanzen.
Nach unserem Auftritt wurden wir mit Plätzchen, Bällen und ei-
ner kleinen Geldspende überrascht. In diesem Sinne möchten 
wir uns noch einmal bedanken und freuen uns schon auf unse-
ren nächsten großen Auftritt.

Die Kinder und Erzieher der Kita Lebusa

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinden  
im Pfarrbereich Schlieben
Zum Pfarrbereich gehören folgende Kirchen: Schlieben, Kras-
sig, Oelsig, Hohenbucko, Proßmarke, Hillmersdorf, Stechau, 
Malitschkendorf, Kolochau.

Termin Inhalt Ort
Mittwoch, 
17.1.2024

15.30 Uhr Gottesdienst 
im Seniorenheim

Schlieben

Sonntag, 
21.1.2024

09.00 Uhr
10.30 Uhr

Gottesdienst
Gottesdienst

Stechau
Hillmersdorf

Sonntag, 
4.2.2024

09.00 Uhr
10.30 Uhr

Gottesdienst
Gottesdienst

Kolochau
Schlieben

Sonntag, 
11.2.2024

09.00 Uhr
10.30 Uhr

Gottesdienst
Gottesdienst

Malischkendorf
Hohenbucko

Sonntag, 
18.2.2024

09.00 Uhr
10.30 Uhr

Gottesdienst
Gottesdienst

Stechau
Hillmersdorf

Konfirmandenunterricht Herzberg & Schlieben ACHTUNG 
NEUE ZEITEN
Der Konfirmandenunterricht findet alle 2 Wochen am Donners-
tag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in Herzberg, Magisterstraße 
2 statt. Nächste Termine: 25.1., 15.2., Konfirmandenfahrt vom 
23.2.-25.2.2024

Junge Gemeinde Schlieben & Herzberg
Die Junge Gemeinde Schlieben & Herzberg trifft sich 1x im Mo-
nat am Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr in Herzberg, Ma-
gisterstraße 2. Die Schliebener treffen sich um 16.30 Uhr am 
Pfarrhaus und fahren mit dem Pfarrer nach Herzberg. Nächste 
Termine: 18.1., 15.2.

Kinder-Café
Immer dienstags 15:00-17:00 Uhr treffen sich Eltern mit ihren 
Kindern zu Kaffee, Tee und Saft im Gemeindegarten oder Ge-
meindehaus je nach Wetterlage. Wir spielen einfach zusammen 
und vernetzen die Eltern.

Gemeinde Kremitzaue

Nachruf
Nach langer Krankheit verstarb

Frau Klima

am 25. November 2023.
Im Sommer 1965 kam Frau Klima als Junglehrerin und 
Schulleiterin nach Malitschkendorf. Ihre Liebe galt der Mu-
sik. Sie gründete eine Flöten- und Singegruppe – später den 
Frauenchor. 45 Jahre haben wir dann gemeinsam, mit ihr 
als Chorleiterin, gesungen. Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte sie diese Tätigkeit nicht mehr ausüben, sodass der 
Chor aufgelöst wurde.
Frau Klima hat stets offen und aktiv am gesellschaftlichen 
Geschehen der Gemeinde mitgewirkt. Ihr Engagement und 
ihre Leidenschaft für Musik prägten uns.
Dafür danken wir ihr!

Ihre ehemaligen Chormitglieder Die Seniorengruppe

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Gemeinde Lebusa

Aus der Kindertagesstätte Lebusa

Festlicher Zauber bei der Weihnachtsfeier 
der Kita „Kinderland am Park“

Am 19. Dezember 2023 erlebten die Kinder der Kita „Kinder-
land am Park“ eine zauberhafte Weihnachtsfeier. Das festliche 
Frühstück, von den Eltern bereitgestellt, verwöhnte die kleinen 
Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und verbreitete frühmor-
gendliche Weihnachtsfreude. Obwohl der Weihnachtsmann 
aufgrund seines straffen Zeitplans nicht persönlich anwesend 
sein konnte, hatte er den Geschenkeraum (Bastelraum) in ein 
zauberhaftes Wunderland verwandelt. Mit kreativer Dekoration 
und spannendem Absperrband versprach der Raum aufregen-
de Überraschungen und Geschenke. Trotz des etwas anderen 
Geschenkeüberreichens gelang es dem Weihnachtsmann, der 
Elternschaft und allen Mitarbeitern der Kita ein Leuchten in die 
vielen Kinderaugen zu zaubern. Die Weihnachtsfeier der Kita 
Kinderland am Park war somit nicht nur ein kulinarisches High-
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Gemeindenachmittag in Wiepersdorf

Mo., 5. Febr. 14.00 Uhr
Genesis - Und das ist erst der Anfang ...
Unsere Welt ist voller Widersprüche und Spannungen. Die bibli-
schen Texte der Urgeschichte spiegeln genau das wider und las-
sen uns damit klarer und tiefer auf unsere Wirklichkeit blicken.

Pfr. Michael Seifert
Tel. 035341 94431
E-Mail: kirche-wahrenbrueck@t-online.de

michael.seifert@ekmd.de
Bürozeiten (Gemeindesekretärin Karina Lesch):
Tel. 035341 94431
Montag 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr

Nach Redaktionsschluss eingegangen

EINE RUNDE TACHELES - Gesprächsabende 
mit prominenten Köpfen unserer Zeit

Neue Gesprächsreihe zum 20-jährigen Jubiläum der 
BücherKammer

Wer zwei Jahrzehnte mit Büchern, Kultur und Theater zuge-
bracht hat, verdient einen Tapetenwechsel. Anlässlich des zwan-
zigjährigen Geschäftsjubiläums der BücherKammer veranstalten 
Stephanie Kammer und Christian Poser 2024 deshalb einige un-
gewöhnliche Veranstaltungsformate in entspannter Atmosphäre. 
Die Bücherfreunde aus Herzberg haben Gäste nach Elbe-Elster 
geladen, die nicht nur einen guten Namen, sondern auch reich-
lich Haltung mitbringen.

Eine Runde Tacheles mit Sebastian Krumbiegel
Wer sich schon immer einen Plausch mit einem echten ost-
deutschen Prinzen gewünscht hat, kommt im Februar auf seine 
Kosten. Die BücherKammer lädt am 20. Februar 2024 zu einer 
„Runde Tacheles mit Sebastian Krumbiegel“ ins Bürgerzentrum 
der Stadt Herzberg ein. Der Musiker gilt als Klartexter. Er ver-
steht es, ostdeutsche Tonarten gut hörbar in den gesamtgesell-
schaftlichen Choral der Diskussionskultur einzubringen. Seine 
Stimme klingt für viele ehrlich, solide und authentisch. Seine 
Gedanken äußert er an diesem Abend nicht nur im Gespräch 
mit Stephanie Kammer, sondern auch in Form einiger handver-
lesener Songs, die für ihn eine besondere Bedeutung besitzen. 
Los geht es 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es ab 
sofort in der BücherKammer.

Besuchsdienstkreis
Wir organisieren die Geburtstagsbesuche in der Kirchengemein-
de und treffen uns dafür regelmäßig mit dem Pfarrer. Termine 
bitte im Pfarrbüro erfragen.

Frauenkreis in Kolochau & Schlieben
Die Frauenkreise in Schlieben und Kolochau laden ein. Wir 
freuen uns über neue und bekannte Gesichter. In Schlieben je-
den 4. Mittwoch (24.1., 21.2.) 14.30 Uhr und in Kolochau jeden  
3. Donnerstag (18.1., 15.2.) 14.30 Uhr.

„FREITAG VIERTEL acht“
Wir sind der Gemeindekreis für die 30- bis 50-Jährigen und tref-
fen uns, wenn möglich, immer am 4. Freitag des Monats um 
19.15 Uhr im Gemeindehaus in Schlieben. Wir sind für alle offen. 
Nächste Termine sind: 26.1., 23.2.

Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrer Schuppan am 
Sonntag, 25.2.2024 um 14.00 Uhr in der Schliebener St.-Mar-
tins-Kirche.
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der Frauen in Herz-
berg am 1. März 2024 um 18.00 Uhr in der Magisterstr. 2, Herz-
berg.
Ökumenische Exerzitien im Alltag - Zeiten der Ruhe, Ein-
kehr, Besinnung und Reflexion
„Das christliche Leben ist eine Übung“ (Martin Luther), denn „Gott 
lässt sich suchen und finden in allen Dingen.“ (Ignatius von Loyo-
la) Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit Stille und Meditati-
on, singen und beten gemeinsam. Im Anschluss ist es möglich bei 
Getränken und einem kleinen Imbiss miteinander im Gespräch zu 
bleiben. Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines Büchlein, durch 
das sie täglich an einen thematischen Schwerpunkt herangeführt 
werden. Alle, die sich in dieser Form der geistlichen Übung aus-
probieren wollen, sind herzlichst eingeladen.
Schliebener Pfarrhaus – jeden Mittwoch von 19.00 – 20.30 Uhr, 
Beginn: 28.2. – 3.4.2024
Bitte anmelden über Pfrn. Angelika Schiller-Bechert, Tel. 
01774349527

Konzertabend am 9. März 2024 in der Schliebener Kirche
Liebe Freunde der Musik, ich lade Euch herzlich zu einem un-
vergesslichen Abend in der Kirche in Schlieben ein! Am 9. März 
2024 werde ich, Florian Matthaei, unter meinem Künstlernamen 
flo_beats_fm, mein eigenes Album „Meine Träume“ präsentie-
ren. „Meine Träume“ ist eine Sammlung von Songs, die meine 
innersten Träume und Emotionen widerspiegeln. Es vereint ver-
schiedene Facetten der Pop/Rock-Musik und umfasst berüh-
rende Balladen, die aus tiefstem Herzen kommen. Das Konzert 
beginnt um 18 Uhr (Eintritt FREI). Seid dabei, wenn es am 9. 
März 2024 in der Kirche in Schlieben heißt: „Flo_beats_fm live – 
‚Meine Träume‘, Florian Matthaei (flo_beats_fm)
Zuständig für den Pfarrbereich ist Pfarrer Philipp Schuppan, 
Markt 1, 04936 Schlieben
Das Gemeindebüro ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo., Di., 
Mi., Do. 7.30 bis 11.30 Uhr.
Tel.: 035361 587, Fax.: 035361 89433, Handy: (0177) 774 86 75
E-Mail: evang.pfarramt.schlieben@t-online.de
pfarrer.schuppan@web.de

Gottesdienste Veranstaltungen Knippelsdorf
Evang. Pfarramt
Mühlgasse 1
04924 Wahrenbrück

Gottesdienste

So., 21. Jan. 09.00 Uhr Wildenau
So., 21. Jan. 10.30 Uhr Mehlsdorf
So., 4. Febr. 09.00 Uhr Werchau
So., 4. Febr. 10.30 Uhr Knippelsdorf
So., 18. Febr. 09.00 Uhr Wildenau
So., 18. Febr. 10.30 Uhr Mehlsdorf
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Eine Runde Tacheles mit Gregor Gysi und Hans-Dieter 
Schütt
Am Dienstag, dem 4. Juni 2024, lädt die BücherKammer um 
19 Uhr zu einem lockeren Werkstatt-Abend ins Herzberger Bür-
gerzentrum ein. Gregor Gysi, einer der profiliertesten deutschen 
Politiker und schlagfertigsten Köpfe unserer Zeit, wird zu Gast 
sein. Er reflektiert Stationen seines Lebens und spricht mit dem 
renommierten Journalisten Hans-Dieter Schütt. Beide besitzen 
ein tiefes Verständnis für gesellschaftliche Entwicklungen und 
bringen Feingefühl für die menschliche Seite der Politik mit. In 
einem ungezwungenen Gespräch analysieren sie aktuelle The-
men. Wer dabei sein möchte, wenn politische Expertise auf 
feinsinnigen Journalismus trifft, kann ab sofort Karten für „Eine 
Runde Tacheles mit Gysi“ in der BücherKammer kaufen. Eintritt: 
24 €. Telefon: 03535 248779 oder www.buecherkammer.de.

Anzeige(n)

Fragen Sie uns einfach! 
Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-herzberg.de

RAN AN DIE BEILAGEN!

...wir kennen uns damit aus!
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30.-11./2023 Dringlichkeitsbeschluss nach § 58 BbgKVerf 
über die Vergabe der Wegebauleistungen „Rad-
weg Freileben-Striesa“

Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lebusa 
bestätigt einstimmig den Dringlichkeitsbeschluss 
des Amtsdirektors über die Vergabe der Wegebau-
leistungen „Radweg Freileben-Striesa“.

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Schlieben

Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung Lebusa vom 05.12.2023, an welcher 
der Bürgermeister und 7 Gemeindevertreter teilnahmen

31.-11./2023 Dringlichkeitsbeschluss nach § 58 BbgKVerf 
über die Vergabe der Tiefbauleistungen für 
den Ausbau des Waldbrandschutzweges Nr. 12 
„von L70 bis Körbaer Teich – 2. BA“

Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lebusa 
bestätigt einstimmig den Dringlichkeitsbeschluss 
des Amtsdirektors über die Vergabe der Tiefbau-
leistungen für den Ausbau des Waldbrandschutz-
weges Nr. 12 „von L20 bis Körbaer Teich – 2. BA“.

Beschlüsse aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlieben vom 
12.12.2023, an welcher die Bürgermeisterin und 10 Stadtverordnete teilnahmen

74.-12./2023 Feststellung der Entbehrlichkeit einer Teil-
fläche des kommunalen Grundstücks, Flur 4, 
Flurstück 212 in der Gemarkung Werchau

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die Entbehrlichkeit einer 
Teilfläche des kommunalen Flurstücks 212 (vor-
mals Flurstück 4/11), der Flur 4, in der Gemar-
kung Werchau von insgesamt ca. 19 m².

75.-12./2023 Feststellung der Entbehrlichkeit einer Teil-
fläche des kommunalen Grundstücks, Flur 1, 
Flurstück 255 in der Gemarkung Frankenhain

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die Entbehrlichkeit einer 
Teilfläche des kommunalen Flurstücks 255, Flur 
1, in der Gemarkung Frankenhain von insgesamt 
ca. 350 m².

76.-12./2023 Verkauf einer Teilfläche von ca. 19 m2 des 
kommunalen Grundstücks in der Gemarkung 
Werchau, Flur 4, Flurstück 212

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Verkauf einer Teilfläche 
von ca. 19 m² des kommunalen Flurstücks 212, 
der Flur 4, in der Gemarkung Werchau.

77.-12./2023 Verkauf einer Teilfläche von ca. 350 m² des 
kommunalen Grundstücks Flur 1, Flurstück 
255 in der Gemarkung Frankenhain

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Verkauf einer Teilfläche 
des kommunalen Flurstücks 255, der Flur 1 in 
der Gemarkung Frankenhain von ca. 350 m².

78.-12./2023 Abschluss eines Pachtvertrages über eine 
Teilfläche von ca. 80 m2 des in der Gemarkung 
Schlieben, Flur 8, gelegenen kommunalen 
Flurstücks 1060

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Abschluss eines 
Pachtvertrages über eine Teilfläche von ca. 80 
m² des kommunalen Flurstücks 1060, Flur 8 in 
der Gemarkung Schlieben.

79.-12./2023 Abschluss eines Pachtvertrages über eine 
Teilfläche von 60 m² des in der Gemarkung 
Schlieben, Flur 8, gelegenen kommunalen 
Flurstücks 64

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Abschluss eines 
Pachtvertrages über eine Teilfläche von ca.  
60 m² des Flurstücks 64, Flur 8 in der Gemar-
kung Schlieben.

80.-12./2023 Kauf des Grundstücks in der Gemarkung Wer-
chau, Flur 4, Flurstücke 4/2 und 152 (Werchau 
Nr. 29 in 04936 Schlieben OT Werchau)

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Kauf des Grundstü-
ckes in der Gemarkung Werchau, Flur 4, Flurstü-
cke 4/2 und 152 (Werchau Nr. 29 in 04936 Schlie-
ben OT Werchau).

81.-12./2023 Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin in 
der Schule Schlieben

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die befristete Weiterbe-
schäftigung einer Mitarbeiterin in der Schule 
Schlieben.
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30.-11./2023 Dringlichkeitsbeschluss nach § 58 BbgKVerf 
über die Vergabe der Wegebauleistungen „Rad-
weg Freileben-Striesa“

Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lebusa 
bestätigt einstimmig den Dringlichkeitsbeschluss 
des Amtsdirektors über die Vergabe der Wegebau-
leistungen „Radweg Freileben-Striesa“.

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Schlieben

Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung Lebusa vom 05.12.2023, an welcher 
der Bürgermeister und 7 Gemeindevertreter teilnahmen

31.-11./2023 Dringlichkeitsbeschluss nach § 58 BbgKVerf 
über die Vergabe der Tiefbauleistungen für 
den Ausbau des Waldbrandschutzweges Nr. 12 
„von L70 bis Körbaer Teich – 2. BA“

Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lebusa 
bestätigt einstimmig den Dringlichkeitsbeschluss 
des Amtsdirektors über die Vergabe der Tiefbau-
leistungen für den Ausbau des Waldbrandschutz-
weges Nr. 12 „von L20 bis Körbaer Teich – 2. BA“.

Beschlüsse aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlieben vom 
12.12.2023, an welcher die Bürgermeisterin und 10 Stadtverordnete teilnahmen

74.-12./2023 Feststellung der Entbehrlichkeit einer Teil-
fläche des kommunalen Grundstücks, Flur 4, 
Flurstück 212 in der Gemarkung Werchau

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die Entbehrlichkeit einer 
Teilfläche des kommunalen Flurstücks 212 (vor-
mals Flurstück 4/11), der Flur 4, in der Gemar-
kung Werchau von insgesamt ca. 19 m².

75.-12./2023 Feststellung der Entbehrlichkeit einer Teil-
fläche des kommunalen Grundstücks, Flur 1, 
Flurstück 255 in der Gemarkung Frankenhain

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die Entbehrlichkeit einer 
Teilfläche des kommunalen Flurstücks 255, Flur 
1, in der Gemarkung Frankenhain von insgesamt 
ca. 350 m².

76.-12./2023 Verkauf einer Teilfläche von ca. 19 m2 des 
kommunalen Grundstücks in der Gemarkung 
Werchau, Flur 4, Flurstück 212

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Verkauf einer Teilfläche 
von ca. 19 m² des kommunalen Flurstücks 212, 
der Flur 4, in der Gemarkung Werchau.

77.-12./2023 Verkauf einer Teilfläche von ca. 350 m² des 
kommunalen Grundstücks Flur 1, Flurstück 
255 in der Gemarkung Frankenhain

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Verkauf einer Teilfläche 
des kommunalen Flurstücks 255, der Flur 1 in 
der Gemarkung Frankenhain von ca. 350 m².

78.-12./2023 Abschluss eines Pachtvertrages über eine 
Teilfläche von ca. 80 m2 des in der Gemarkung 
Schlieben, Flur 8, gelegenen kommunalen 
Flurstücks 1060

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Abschluss eines 
Pachtvertrages über eine Teilfläche von ca. 80 
m² des kommunalen Flurstücks 1060, Flur 8 in 
der Gemarkung Schlieben.

79.-12./2023 Abschluss eines Pachtvertrages über eine 
Teilfläche von 60 m² des in der Gemarkung 
Schlieben, Flur 8, gelegenen kommunalen 
Flurstücks 64

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Abschluss eines 
Pachtvertrages über eine Teilfläche von ca.  
60 m² des Flurstücks 64, Flur 8 in der Gemar-
kung Schlieben.

80.-12./2023 Kauf des Grundstücks in der Gemarkung Wer-
chau, Flur 4, Flurstücke 4/2 und 152 (Werchau 
Nr. 29 in 04936 Schlieben OT Werchau)

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt den Kauf des Grundstü-
ckes in der Gemarkung Werchau, Flur 4, Flurstü-
cke 4/2 und 152 (Werchau Nr. 29 in 04936 Schlie-
ben OT Werchau).

81.-12./2023 Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin in 
der Schule Schlieben

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Schlieben beschließt die befristete Weiterbe-
schäftigung einer Mitarbeiterin in der Schule 
Schlieben.
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Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlieben 
beschlossene Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „PV-Freiflächenanlage Jagsal“ in der Stadt Schlieben/OT 
Jagsal wurde durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde 
vom 14.11.2023, AZ: 63-01701-23-53, genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. Der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit 
der Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab 
dem 18.01.2024 im Amt Schlieben, Bauverwaltung, Zimmer 
208, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben während der fol-
genden Dienstzeiten:
montags, mittwochs, 
donnerstags

08.00 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr

dienstags 08.00 – 12.00 und 12.30 – 18.00 Uhr
freitags 08.00 – 12.00 Uhr
bzw. nach telefonischer Terminvereinbarung, einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.
Die Unterlagen können auch im Internet unter auf der Home-
page des Amtes Schlieben unter https://www.amt-schlieben.
de/verwaltung/service/veroeffentlichungen/
sowie auf dem Landesportal für die Bauleitplanung unter http://
bauleitplanung.brandenburg.de eingesehen werden.

Hinweis nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Sind durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten, kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung ver-
langen. Er kann die Fälligkeit seines Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Eine Entschädigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die nach §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 Abs. 1 BauGB:
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

Schlieben, den 12.12.2023

Polz
Amtsdirektor

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Jagsal“  
in der Stadt Schlieben/OT Jagsal

Übersichtsplan: 
 

 
 
Plangebiet: 
 

 

Plangebiet 

Plangebiet 

Amt Schlieben
- Der Amtsdirektor -

Bekanntmachungsanordnung
Es ist im „Amtsblatt für das Amt Schlieben und die amtsangehö-
rigen Gemeinden Fichtwald, Hohenbucko, Kremitzaue, Lebusa 
und die Stadt Schlieben“ bekannt zu machen, dass die von der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlieben beschlosse-
ne Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Frei-
flächenanlage Jagsal“ in der Stadt Schlieben/OT Jagsal, durch 
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom 14.11.2023, 
AZ: 63-01701-23-53, genehmigt wurde.
Zusätzlich sind die Bekanntmachung zur Genehmigung und 
der vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage 
Jagsal“ in der Stadt Schlieben/OT Jagsal, bestehend aus Plan-

zeichnung, Begründung und Umweltbericht, sowie die zusam-
menfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB auf der Home-
page des Amtes Schlieben unter https://www.amt-schlieben.de/
verwaltung/service/veroeffentlichungen/ sowie auf dem Landes-
portal für die Bauleitplanung unter 
http://bauleitplanung.brandenburg.de einzustellen.

Schlieben, den 12.12.2023

A. Polz
Amtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung zu Mehrjahresbescheiden der amtsangehörigen Gemeinden 
des Amtes Schlieben, Gemeinde Fichtwald, Gemeinde Hohenbucko, Gemeinde Kremitzaue, 
Gemeinde Lebusa und Stadt Schlieben
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Geset-
zes vom 16.12.2022 (BGB. I S. 2294) wird die Grundsteuer für 
diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2024 die 
gleiche Grundsteuer wie für das Jahr 2023 zu entrichten haben, 
hiermit festgesetzt.
Bei der Hundesteuer wird gleichlautend verfahren. Aufgrund 
der Mehrjahresbescheide wird auf den Erlass eines schriftlichen 
Bescheides verzichtet und die Abgaben durch diese öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt.
Die Zahlungstermine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. wurden 
mit dem letzten Bescheid angegeben und sind auch für 2024 
gültig.
Für die Steuerpflichtigen, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3  
GrStG Gebrauch gemacht haben, gilt der 01.07.2024 als Zah-
lungstermin.
Die Steuern/Abgaben werden nur dann durch schriftlichen Be-
scheid neu festgesetzt, wenn:

- die Abgabepflicht neu begründet wird
- der Abgabenschuldner wechselt
- sich der Jahresbetrag der Abgabenschuld ändert
- sich die Fälligkeit ändert.

Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Steuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2024 erteilt, so sind die darin festgesetzten 
Beträge zu entrichten.
Für die Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Boden-
verbände werden im Umlagejahr 2024 neue Bescheide erstellt 
und es gilt der 01.07. als Zahlungstermin.

Sollten Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden 
die Beträge zur jeweiligen Fälligkeit durch die Amtskasse von 
Ihrem Konto abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festset-
zung treten für die Pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, 
als wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid zuge-
gangen wäre. Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung 
bewirkte Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift im Amt 
Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Stadt Schlieben einzu-
legen. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauens-
dienstegesetzes zu versehen. Bei der Verwendung der elektro-
nischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet www.erv.brandenburg.de aufge-
führt sind. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung 
und entbindet folglich nicht von der fristgerechten Zahlung.

Schlieben, den 08.01.2024

Kämmerei

Öffentliche Ausschreibung zum Verkauf eines bebauten Grundstücks  
Stadt Schlieben OT Wehrhain
Die Stadt Schlieben/OT Wehrhain schreibt folgendes Grund-
stück ab sofort zum Kauf aus:
Ausschreibungsdetails: Stadt Schlieben/OT Wehrhain, Ge-

markung Wehrhain, Flur 3, Flurstück 
98 (Wehrhainer Lindenstraße 33 in 
04936 Schlieben/OT Wehrhain)

Lagebeschreibung: Land Brandenburg, Landkreis Elbe – 
Elster
in zentraler Lage des bebauten Ge-
meindegebiets gelegenes und mit 
einem alten Schulgebäude nebst 
Schlauchturm bebautes Grundstück

Grundstücksgröße: 510 m²
Verkehrswert: 71.200,00 €
Erschließungszustand: Das Grundstück ist entsprechend 

der örtlichen Verhältnisse erschlos-
sen mit Wasser- und Abwasseran-
schluss, Energieversorgung anlie-
gend.

Objektbeschreibung: erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts, 
Grundstück (ehemaliges Schul-
gebäude) mit nebenstehendem 
Schlauchturm (Baujahr ca. 1970), 
teilsaniert (Fenster und Dachde-
ckung im Jahr 2002), beengte Au-
ßenanlage, zweigeschossig, teilun-
terkellert, Dachgeschoss teilweise 
ausgebaut

Besonderheiten: Bodendenkmal

Die Veräußerung / Vergabe des Grundstücks erfolgt unter 
Nennung des Kaufpreises sowie unter Vorlage eines Kon-
zepts für die zukünftige Nutzung.
Angebotsabgabe:
Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift – Angebot Gemarkung Wehrhain, Flur 3, Flurstück 98 
im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben ab-
zugeben. Die Frist für die Einreichung des Angebots endet am 
05.02.2024 – 11:00 Uhr. Eine Haftung der Stadt Schlieben in Be-
zug auf die Angaben ist ausgeschlossen.
Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe des Grundstücks aufgrund 
dieser Veröffentlichung besteht nicht. Die Stadt Schlieben ist 
nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den 
Zuschlag zu erteilen. Zudem behält sie sich das Recht vor, das 
Ausschreibungsverfahren jederzeit, ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder ganz aufzuheben. Es handelt sich hierbei um 
keine Ausschreibung im Sinne des Vergaberechts, deshalb be-
steht keine Bindung an die Vergabebestimmungen der VgV, VOL, 
VOB o. ä.
Diese Vergabe erfolgt aufgrund der Auswertung der aufgeführ-
ten Vergabekriterien. Eine persönliche Einsichtnahme in das 
Verkehrswertgutachten ist jederzeit unter vorheriger Terminab-
stimmung mit Frau Kirschner, Abt. Liegenschaften, unter der Te-
lefonnummer 035361/356-20 möglich.
Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Gemäß 
der EU-DSGVO in Verbindung mit dem BDGS wird darauf hinge-
wiesen, dass die personengebundenen Daten zur Auswertung 
der Gebote verwaltungsintern elektronisch gespeichert, ver-
arbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Mit der Abgabe eines Angebotes bestätigt der Bieter die 
Kenntnis dieser allgemeinen Informationen.
Ansprechpartner für Rückfragen ist Frau Kirschner, Abt. Liegen-
schaften, unter der Telefonnummer 035361/356 - 20.
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Öffentliche Bekanntmachung zu Mehrjahresbescheiden der amtsangehörigen Gemeinden 
des Amtes Schlieben, Gemeinde Fichtwald, Gemeinde Hohenbucko, Gemeinde Kremitzaue, 
Gemeinde Lebusa und Stadt Schlieben
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBI. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Geset-
zes vom 16.12.2022 (BGB. I S. 2294) wird die Grundsteuer für 
diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2024 die 
gleiche Grundsteuer wie für das Jahr 2023 zu entrichten haben, 
hiermit festgesetzt.
Bei der Hundesteuer wird gleichlautend verfahren. Aufgrund 
der Mehrjahresbescheide wird auf den Erlass eines schriftlichen 
Bescheides verzichtet und die Abgaben durch diese öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt.
Die Zahlungstermine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. wurden 
mit dem letzten Bescheid angegeben und sind auch für 2024 
gültig.
Für die Steuerpflichtigen, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3  
GrStG Gebrauch gemacht haben, gilt der 01.07.2024 als Zah-
lungstermin.
Die Steuern/Abgaben werden nur dann durch schriftlichen Be-
scheid neu festgesetzt, wenn:

- die Abgabepflicht neu begründet wird
- der Abgabenschuldner wechselt
- sich der Jahresbetrag der Abgabenschuld ändert
- sich die Fälligkeit ändert.

Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Steuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2024 erteilt, so sind die darin festgesetzten 
Beträge zu entrichten.
Für die Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Boden-
verbände werden im Umlagejahr 2024 neue Bescheide erstellt 
und es gilt der 01.07. als Zahlungstermin.

Sollten Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden 
die Beträge zur jeweiligen Fälligkeit durch die Amtskasse von 
Ihrem Konto abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festset-
zung treten für die Pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, 
als wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid zuge-
gangen wäre. Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung 
bewirkte Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift im Amt 
Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Stadt Schlieben einzu-
legen. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauens-
dienstegesetzes zu versehen. Bei der Verwendung der elektro-
nischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet www.erv.brandenburg.de aufge-
führt sind. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung 
und entbindet folglich nicht von der fristgerechten Zahlung.

Schlieben, den 08.01.2024

Kämmerei

Öffentliche Ausschreibung zum Verkauf eines bebauten Grundstücks  
Stadt Schlieben OT Wehrhain
Die Stadt Schlieben/OT Wehrhain schreibt folgendes Grund-
stück ab sofort zum Kauf aus:
Ausschreibungsdetails: Stadt Schlieben/OT Wehrhain, Ge-

markung Wehrhain, Flur 3, Flurstück 
98 (Wehrhainer Lindenstraße 33 in 
04936 Schlieben/OT Wehrhain)

Lagebeschreibung: Land Brandenburg, Landkreis Elbe – 
Elster
in zentraler Lage des bebauten Ge-
meindegebiets gelegenes und mit 
einem alten Schulgebäude nebst 
Schlauchturm bebautes Grundstück

Grundstücksgröße: 510 m²
Verkehrswert: 71.200,00 €
Erschließungszustand: Das Grundstück ist entsprechend 

der örtlichen Verhältnisse erschlos-
sen mit Wasser- und Abwasseran-
schluss, Energieversorgung anlie-
gend.

Objektbeschreibung: erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts, 
Grundstück (ehemaliges Schul-
gebäude) mit nebenstehendem 
Schlauchturm (Baujahr ca. 1970), 
teilsaniert (Fenster und Dachde-
ckung im Jahr 2002), beengte Au-
ßenanlage, zweigeschossig, teilun-
terkellert, Dachgeschoss teilweise 
ausgebaut

Besonderheiten: Bodendenkmal

Die Veräußerung / Vergabe des Grundstücks erfolgt unter 
Nennung des Kaufpreises sowie unter Vorlage eines Kon-
zepts für die zukünftige Nutzung.
Angebotsabgabe:
Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift – Angebot Gemarkung Wehrhain, Flur 3, Flurstück 98 
im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben ab-
zugeben. Die Frist für die Einreichung des Angebots endet am 
05.02.2024 – 11:00 Uhr. Eine Haftung der Stadt Schlieben in Be-
zug auf die Angaben ist ausgeschlossen.
Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe des Grundstücks aufgrund 
dieser Veröffentlichung besteht nicht. Die Stadt Schlieben ist 
nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den 
Zuschlag zu erteilen. Zudem behält sie sich das Recht vor, das 
Ausschreibungsverfahren jederzeit, ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder ganz aufzuheben. Es handelt sich hierbei um 
keine Ausschreibung im Sinne des Vergaberechts, deshalb be-
steht keine Bindung an die Vergabebestimmungen der VgV, VOL, 
VOB o. ä.
Diese Vergabe erfolgt aufgrund der Auswertung der aufgeführ-
ten Vergabekriterien. Eine persönliche Einsichtnahme in das 
Verkehrswertgutachten ist jederzeit unter vorheriger Terminab-
stimmung mit Frau Kirschner, Abt. Liegenschaften, unter der Te-
lefonnummer 035361/356-20 möglich.
Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Gemäß 
der EU-DSGVO in Verbindung mit dem BDGS wird darauf hinge-
wiesen, dass die personengebundenen Daten zur Auswertung 
der Gebote verwaltungsintern elektronisch gespeichert, ver-
arbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Mit der Abgabe eines Angebotes bestätigt der Bieter die 
Kenntnis dieser allgemeinen Informationen.
Ansprechpartner für Rückfragen ist Frau Kirschner, Abt. Liegen-
schaften, unter der Telefonnummer 035361/356 - 20.
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Gemeinde Kremitzaue

Öffentliche Ausschreibung zum Verkauf eines  
erschlossenen Baugrundstücks

Die Gemeinde Kremitzaue schreibt folgendes Grundstück ab 
sofort zum Kauf aus:

Ausschreibungsdetails:
Gemeinde Kremitzaue, Gemarkung Polzen, Flur 4 und Flur 2
1 Baugrundstück mit einer Bebauungsverpflichtung innerhalb 
von 4 Jahren
Die Grundstücksgröße beträgt insgesamt 1.950 m² (Gemarkung 
Polzen, Flur 4, Flurstücke 61 und 62 sowie Gemarkung Polzen, 
Flur 2, Flurstück 367).

Verkaufspreis:
Mindestgebot 14,00 €/m², zzgl. Kosten für Herstellung Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung

Erschließungszustand:
ortsüblich erschlossen bzw. anliegend (Zuwegung, Energie, Te-
lefonie, Internet), ausstehend Wasser/Abwasser

Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der Auf-
schrift – Angebot Bauland Gemarkung Polzen, Flur 4 und Flur 
2 – im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben 
abzugeben. Die Frist für die Einreichung des Angebots endet am 
05.02.2024, 11:00 Uhr. Eine Haftung der Gemeinde Kremitzaue 
in Bezug auf die Angaben ist ausgeschlossen. Ein Rechtsan-
spruch auf die Vergabe des Grundstücks aufgrund dieser Ver-
öffentlichung besteht nicht. Die Gemeinde Kremitzaue ist nicht 
verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zu-
schlag zu erteilen. Zudem behält sie sich das Recht vor, das 
Ausschreibungsverfahren jederzeit, ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder ganz aufzuheben. Es handelt sich hierbei 
um keine Ausschreibung im Sinne des Vergaberechts, deshalb 
besteht keine Bindung an die Vergabebestimmungen der VgV, 
VOL, VOB o. ä.
Eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung wird angeboten. Ein-
gereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Gemäß EU-
DSGVO in Verbindung mit dem BDGS wird darauf hingewiesen, 
dass die personenbezogenen Daten zur Auswertung der Gebote 
verwaltungsintern elektronisch gespeichert, verarbeitet und ge-
nutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mit der Ab-
gabe eines Angebotes bestätigt der Bieter die Kenntnis dieser 
allgemeinen Informationen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Liegen-
schaften, Frau Kirschner, unter der Telefonnummer 035361 356-
20.

Karte: © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, Daten geän-
dert

Ausschreibung Baugrundstück  
Stadt Schlieben/Berga

Die Stadt Schlieben bietet folgendes Grundstück zum 
Kauf an

Lage: Eibenweg/Platz der Jugend, 04936 
Schlieben/Berga

Katasterdaten: Gemarkung Schlieben, Flur 6, Flur-
stück 104

Grundstücksgröße: ca. 1.000 m² (Vermessung erforder-
lich)

Beschreibung: Wohnbaugrundstück (mit Bebau-
ungsverpflichtung innerhalb von 5 
Jahren)

Verkaufspreis: mind. Bodenrichtwert (Bauland Berga 
15,00 €/m²)
zzgl. Vermessungskosten und Ge-
bühren (ca. 3.000,00 €)

Erschließungszustand: medien- und verkehrstechnisch orts-
üblich erschlossen
Zuwegung, Wasser/Abwasser, Ener-
gieversorgung vorhanden bzw. anlie-
gend
Telefonie, Internetanschluss bei Be-
darf gewährleistet

Kaufangebote: bis zum 05.02.2024 an das
Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 
04936 Schlieben

Die Vergabe erfolgt nicht zum Höchstgebot, sondern nach den 
konzeptionellen Nutzungsvorschlägen und derer glaubhaften 
Darlegung durch den Bieter.
Die Stadt Schlieben behält sich, vor die Ausschreibung ohne 
Angabe weiterer Gründe aufzuheben.
Ansprechpartner für Rückfragen ist das Amt Schlieben, Abt. 
Liegenschaften - Frau Kirschner, unter der Telefonnummer 
035361/356 - 20.

Karte: © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, Daten geän-
dert
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Folgende kommunale Wohnungen im  
Amtsbereich Schlieben stehen zur Vermietung

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Bahnhofstraße 19

Lagebeschreibung: Stadtmitte (am NP-Markt)
Objektbezeichnung: Wohnhaus, 4 WE
Objektbeschreibung: 3 WE vermietet
Zu vermieten: - eine 1-Raum-Wohnung 36,9 m², EG l.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- Küchenmöbel vorhanden
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 166 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Herzberger Straße 11

Lagebeschreibung: an der B 87 zwischen Herzberg und 
Luckau

Objektbezeichnung: Wohnhaus, 4 WE
Objektbeschreibung: 3 WE vermietet
Zu vermieten: - eine 3-Raum-Wohnung, OG r., 60,88 m²
Ausstattung: - Wohnungstüren neuwertig

- Bad - neuwertig mit Badewanne u. WC
- Küche - Fußbodenfliesen, Fliesenspie-

gel, Deckenpaneele
- Flur – PVC-Belag
Ölheizung/ Warmwasser
Garage vorhanden

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 280 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben, Markt 6
Lagebeschreibung: Stadtmitte (Markt)
Objekt: Wohnhaus, 5 WE
Zu vermieten: eine 1-Raumwohnung, 23,71 m², EG r.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- Miniküche
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energiebedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Energiebedarf: 173 kWh/(m² a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße Ernst-Thälmann-Straße 19 - 22
Lagebeschreibung: östl. Stadteingang aus Richtung Luckau 

kommend
Objektbezeichnung: Wohnblock, 24 WE, Nr. 20
Objektbeschreibung: 3 WE durch die Stadt Schlieben vermietet

21 WE - Eigentumswohnungen
Zu vermieten: - eine 2 Raum-Wohnung, 44,03 m², EG l.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- möbliert
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energieverbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Energieverbrauch: 88,54 kWh/(m² a)
Befeuerungsart: Oel
PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben

Zu erfragen im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 
04936 Schlieben; Tel. 035361 35623

Die Gemeinde Kremitzaue bietet folgendes 
Grundstück zum Kauf an

Lage: Bahnhofstraße, 04936 Kremitzaue / 
OT Kolochau

Katasterdaten: Gemarkung Kolochau, Flur 2, Flur-
stück 539

Grundstücksgröße: 1.007 m² (Vermessung bereits er-
folgt)

Beschreibung: Wohnbaugrundstück (mit Bebau-
ungsverpflichtung innerhalb von 3 
Jahren)

Verkaufspreis: mind. Bodenrichtwert (Bauland Ko-
lochau 11,00 €/m²)
zzgl. bereits entstandener Vermes-
sungskosten i. H. v. 3.790,08 € so-
wie zzgl. Notarkosten und Kosten 
Grundbuchamt

Erschließungszustand: medien- und verkehrstechnisch 
ortsüblich erschlossen
Zuwegung, Wasser/Abwasser, Ener-
gieversorgung vorhanden bzw. an-
liegend
Telefonie, Internetanschluss bei Be-
darf gewährleistet

Kaufangebote: bis zum 05.02.2024 an das Amt 
Schlieben, Abt. Liegenschaften, 
Herzberger Straße 7, 04936 Schlie-
ben

Die Vergabe erfolgt nicht zum Höchstgebot, sondern nach den 
konzeptionellen Nutzungsvorschlägen und derer glaubhaften 
Darlegung durch den Bieter.
Die Gemeinde Kremitzaue behält sich vor, die Ausschreibung 
ohne Angabe weiterer Gründe aufzuheben.
Ansprechpartner für Rückfragen ist Frau Kirschner, Abt. Liegen-
schaften, unter der Telefonnummer 035361 356 - 20.

Karte: © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, Daten geän-
dert
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Folgende kommunale Wohnungen im  
Amtsbereich Schlieben stehen zur Vermietung

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Bahnhofstraße 19

Lagebeschreibung: Stadtmitte (am NP-Markt)
Objektbezeichnung: Wohnhaus, 4 WE
Objektbeschreibung: 3 WE vermietet
Zu vermieten: - eine 1-Raum-Wohnung 36,9 m², EG l.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- Küchenmöbel vorhanden
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 166 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Herzberger Straße 11

Lagebeschreibung: an der B 87 zwischen Herzberg und 
Luckau

Objektbezeichnung: Wohnhaus, 4 WE
Objektbeschreibung: 3 WE vermietet
Zu vermieten: - eine 3-Raum-Wohnung, OG r., 60,88 m²
Ausstattung: - Wohnungstüren neuwertig

- Bad - neuwertig mit Badewanne u. WC
- Küche - Fußbodenfliesen, Fliesenspie-

gel, Deckenpaneele
- Flur – PVC-Belag
Ölheizung/ Warmwasser
Garage vorhanden

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 280 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben, Markt 6
Lagebeschreibung: Stadtmitte (Markt)
Objekt: Wohnhaus, 5 WE
Zu vermieten: eine 1-Raumwohnung, 23,71 m², EG r.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- Miniküche
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energiebedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Energiebedarf: 173 kWh/(m² a)
Befeuerungsart: Oel

PLZ/Ort/Straße Ernst-Thälmann-Straße 19 - 22
Lagebeschreibung: östl. Stadteingang aus Richtung Luckau 

kommend
Objektbezeichnung: Wohnblock, 24 WE, Nr. 20
Objektbeschreibung: 3 WE durch die Stadt Schlieben vermietet

21 WE - Eigentumswohnungen
Zu vermieten: - eine 2 Raum-Wohnung, 44,03 m², EG l.
Ausstattung: - Bad mit Dusche u. WC

- möbliert
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energieverbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Energieverbrauch: 88,54 kWh/(m² a)
Befeuerungsart: Oel
PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben

Zu erfragen im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 
04936 Schlieben; Tel. 035361 35623

Die Gemeinde Kremitzaue bietet folgendes 
Grundstück zum Kauf an

Lage: Bahnhofstraße, 04936 Kremitzaue / 
OT Kolochau

Katasterdaten: Gemarkung Kolochau, Flur 2, Flur-
stück 539

Grundstücksgröße: 1.007 m² (Vermessung bereits er-
folgt)

Beschreibung: Wohnbaugrundstück (mit Bebau-
ungsverpflichtung innerhalb von 3 
Jahren)

Verkaufspreis: mind. Bodenrichtwert (Bauland Ko-
lochau 11,00 €/m²)
zzgl. bereits entstandener Vermes-
sungskosten i. H. v. 3.790,08 € so-
wie zzgl. Notarkosten und Kosten 
Grundbuchamt

Erschließungszustand: medien- und verkehrstechnisch 
ortsüblich erschlossen
Zuwegung, Wasser/Abwasser, Ener-
gieversorgung vorhanden bzw. an-
liegend
Telefonie, Internetanschluss bei Be-
darf gewährleistet

Kaufangebote: bis zum 05.02.2024 an das Amt 
Schlieben, Abt. Liegenschaften, 
Herzberger Straße 7, 04936 Schlie-
ben

Die Vergabe erfolgt nicht zum Höchstgebot, sondern nach den 
konzeptionellen Nutzungsvorschlägen und derer glaubhaften 
Darlegung durch den Bieter.
Die Gemeinde Kremitzaue behält sich vor, die Ausschreibung 
ohne Angabe weiterer Gründe aufzuheben.
Ansprechpartner für Rückfragen ist Frau Kirschner, Abt. Liegen-
schaften, unter der Telefonnummer 035361 356 - 20.

Karte: © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, Daten geän-
dert
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Amt Schlieben, Herzberger Str. 7, 04936 Schlieben

Stellenausschreibung
Das Amt Schlieben sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Mitarbeiter Bauverwaltung (m/w/d)

unbefristet in Voll- und Teilzeit.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der 
Homepage des Amtes Schlieben unter www.amt-schlieben.de.

Amt Schlieben, Herzberger Str. 7, 04936 Schlieben

Stellenausschreibung
Das Amt Schlieben sucht ab sofort befristet für ein Jahr mit 
Aussicht auf Festanstellung

Reinigungs-/technische Kräfte (m/w/d) in Teilzeit

für die Kita-/Schuleinrichtungen im Amtsbereich 
Schlieben.

Die wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der 
Homepage des Amtes Schliebenunter www.amt-schlieben.de.

Hinweise des Ordnungsamtes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit – Lichtraumprofil von Bäumen, Hecken und Sträuchern

Was ist eigentlich das „Lichtraumprofil“? Dies ist der Raum des 
Straßenquerschnitts, der von festen Hindernissen freizuhalten 
ist. Er setzt sich aus den Verkehrsräumen und den oberen und 
seitlichen Sicherheitsräumen zusammen. Für die Freihaltung von 
Bewuchs im öffentlichen Verkehrsraum gilt Folgendes:
- Auf Geh- und Radwegen sind eine lichte Durchgangshö-

he von mindestens 2,5 m sowie ein seitlicher Abstand von  
0,5 m einzuhalten.

- Für den Kfz-Verkehr muss die lichte Höhe mindestens 4,5 m 
und der seitliche Abstand einen Meter betragen.

Oftmals wachsen Bäume, Hecken und Sträucher über die o.g. 
Maße in den öffentlichen Verkehrsraum hinein, wodurch un-
ter anderem Gehwege meist nicht in ihrer vollständigen Breite 
genutzt werden können. Fußgänger, insbesondere Kleinkinder, 
ältere Personen oder Personen mit Kinderwagen, sind dann 
gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Dies kann unter 
Umständen zu gefährlichen Situationen führen. Des Weiteren 
kann der Bewuchs die Sicht auf öffentliche Einrichtungen, wie 
Beleuchtung und Verkehrsschilder, beeinträchtigen und so den 
Verkehr gefährden. In diesen Fällen können die Eigentümer der 
anliegenden Grundstücke, auf denen sich die Pflanzen befinden, 
für eventuelle Unfallschäden durch die unterlassene Verkehrssi-
cherung haftbar gemacht werden.
Wir bitten deshalb alle Grundstückseigentümer ihre Anpflan-
zungen im Bereich von Gehwegen sowie Straßen regelmäßig 
zu kontrollieren und gegebenenfalls zurückzuschneiden, sowie 
Totholz und Geäst zu entfernen. Durch Ihr pflichtbewusstes Han-
deln können Sie helfen, Unfälle sowie Sachbeschädigungen zu 
vermeiden.

Baumfällungen – Wann sind sie erlaubt?
Bäume sind für eine lebenswerte Umwelt von großer Bedeutung 
und sollen möglichst erhalten werden. Jedoch ist es hin und wie-
der unvermeidlich, dass ein Baum aufgrund von Krankheit, Pilz-
befall, Sturmschaden oder anderen Umständen gefällt werden 
muss. Dies ist grundsätzlich in der Zeit vom 01. Oktober eines 
Jahres bis zum 28./29. Februar eines nächsten Jahres möglich.
Im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. September eines Jah-
res ist das Fällen von Bäumen und auf den Stock setzen von 
übrigen Gehölzen verboten und nur in unaufschiebbaren Not-
fällen mit Ausnahmegenehmigung zulässig. Schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen sowie zur Erhaltung der 
Verkehrssicherheit sind auch innerhalb des Zeitraumes zulässig.
Das Amt Schlieben hat mit ihrer gemeinsamen Baumschutzsat-
zung der Gemeinden des Amtes Schlieben Bäume im Innen-
bereich mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm, ge-
messen in 1,30 Meter Höhe über den Erdboden geschützt. Die 
genauen Einzelheiten und Ausnahmen können Sie auf unserer 
Internetseite www.amt-schlieben.de nachlesen.
Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Fällung eines ge-
schützten Baumes im Innenbereich kann beim Amt Schlieben 
gestellt werden.
Für den Außenbereich gilt generell die Gehölzschutzverordnung 
des Landkreises Elbe-Elster.
Die Fällung eines geschützten Baumes im Außenbereich kann 
bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Elbe-Els-
ter beantragt werden.

Ordnungsamt
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Bekanntmachung des Beschlusses  
über den Jahresabschluss 2022  
des Wasserverbandes Schlieben
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Schlieben hat 
in der öffentlichen Sitzung am 30.11.2023 folgenden Beschluss 
gefasst:

Beschluss-Nr.: 01.-11./2023
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Schlieben 
stellt den geprüften Jahresabschluss 2022 fest und beschließt 
den Jahresverlust gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung 
Bbg. (EigV Bbg.) auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Beschluss der Verbandsversammlung des Wasserverban-
des Schlieben über den geprüften Jahresabschluss 2022 wird 
hiermit gemäß § 33 Abs. 3 EigV bekannt gemacht. Der Jahres-
abschluss 2022 einschließlich des Bestätigungsvermerkes liegt 
im Verwaltungsgebäude des Wasserverbandes Schlieben, Herz-
berger Straße 7 in 04936 Schlieben während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht aus.

Schlieben, den 18.12.2023

gez. Andreas Polz
Verbandsvorsteher
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Nachrichten anderer Behörden und Verbände

Bekanntmachung des Beschlusses  
über die Entlastung des Verbandsvorstehers 
für das Wirtschaftsjahr 2022
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Schlieben hat 
in der öffentlichen Sitzung am 30.11.2023 folgenden Beschluss 
gefasst:

Beschluss-Nr.: 02.-11./2023
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Schlieben hat 
die Entlastung des Verbandsvorstehers zum geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2022 beschlossen. Der unter Punkt 5 die-
ser Sitzung gefasste Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Schlieben, den 18.12.2023

gez. Andy Müller
stellvertretender Verbandsvorsteher

Bereitschaftsdienst

Mobiltelefonische Erreichbarkeit  
der Revierpolizei im Amt Schlieben
Die für das Amt Schlieben zuständige Revierpolizistin Frau 
Polizeihauptkommissarin Kathi Sonntag ist unter der Mobil-
telefonnummer 01707059905 erreichbar.

Revierpolizei Amt Schlieben
Polizeihauptkommissarin Kathi Sonntag
Büro: Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 04936 Schlieben
Sprechzeiten: Dienstag, 14:00 - 17:00 Uhr, Tel.: 035361 80311
Mobil: 01707059905
Polizeirevier Herzberg (Elster) (24 h besetzt): Tel. 03535 42-0

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr 
an jedem Tag der Woche unter

116 117

erreichbar. Auch am Wochenende und an Feiertagen steht 
die Arzthotline zur Verfügung.




